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Marktgemeinde Grafenstein 
-Bezirk Klagenfurt-Land- 
 
AZ: 004-1/01/2026 
 
 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein, am Donnerstag, 

dem 9 April 2026 im Hambruschsaal. 
 
Beginn: 19.30 Uhr 
 
Anwesende:  Bgm. ÖR Mag. Stefan Deutschmann 
   Vzbgm. DI Markus Tschischej 
 
Friedrich Pribassnig   
Stefan Michor  
Theresia Lauer (trifft um 19:31 Uhr ein)  
Thomas Hofbauer 
Valentin Michor 
Johann Karner 
Peter Schwagerle 
Hubert Tauschitz 
 

Josef Maurel  
Nina Maurel  
Helmut Nikel  
Jürgen Lassnig  
Alexander Brummer  
Hermann Drössel  
Marianne Edlacher 
Oliver Kritzler MSc. 

 
Entschuldigt:  Vzbgm. Valentin Egger Ersatz:  Peter Schwagerle 
 Mag. Peter Ruttnig  Hubert Tauschitz 
 Klaus Pinter   Oliver Kritzler MSc. 
 Peter Struger   kein Ersatz-GR verfügbar 
 
Amtsleiter: Ing. Mag. Andreas Tischler 
Finanzverwalter: Michael Holzer 
Schriftführerin: Andrea Schnögl 
 
Die Sitzung wurde vom Bürgermeister ordnungsgemäß unter Beachtung der Bestimmungen der 
K-AGO und der GO, unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf den gegenwärtigen Zeitpunkt 
einberufen. 
 
Hinweis: Diese Niederschrift enthält zu den einzelnen Tagesordnungspunkten die gestellten 
Anträge, die Abstimmungsergebnisse und die zur Beschlussfassung wesentlichen, dem Sinne 
nach wiedergegebenen Diskussionsbeiträgen bzw. wörtlich geforderten Zitierungen. 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Der Bürgermeister begrüßt die Damen und Herren des Gemeinderates sowie die anwesenden 
Zuhörer, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

Tagesordnung:  
 
 Öffentlicher Teil 
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1. Fragestunde 
 
Es sind keine Anfragen eingelangt. 

 
 

2. Bestellung der Protokollfertiger 
 
Als Protokollfertiger wurden Hr. Stefan Michor und Hr. Oliver Kritzler MSc.  vorgeschlagen. 
 
Abstimmung: einstimmig  
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3. Bericht des Familienausschusses 
 
Es folgt der Bericht des Familienausschusses vom 25.2.2026. Hr. Stefan Michor verliest die 
Niederschrift. 
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Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 
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4. Bericht des Kontrollausschusses 
 
Es folgt der Bericht des Kontrollausschusses vom 8.4.2026. Hr. Hermann Drössel verliest die 
Niederschrift. 
 
Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann bedankt sich für die Tätigkeit des Kontrollausschusses und 
betont die Wichtigkeit der regelmäßigen Kontrolle. 
 
 

5. Jahresrechnung 2025 
 
Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann ersucht Hr. FV Holzer um Erläuterungen zur Jahresrechnung. 
Hr FV Holzer informiert. 
Der Entwurf der Jahresrechnung wurde zwischenzeitlich von der Aufsichtsbehörde eingesehen 
und so weit als in Ordnung befunden. Der Kontrollausschuss hat in seiner Sitzung am 8.4.2026 
darüber befunden. 
 
Weiters erläutert er einige wesentliche Punkte der Jahresrechnung. 
Die Stellungnahme der Aufsichtsbehörde, Abt. 3 der Kärntner Landesregierung wird dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
 

Textliche Erläuterungen 
 

gemäß § 55 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung 

LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025  

 

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss: 

 

2. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2025 verfolgten Ziele und Strategien:  

Seitens der Marktgemeinde Grafenstein ist man bestrebt den Haushalt ausgeglichen zu führen. Die 

Umstände der letzten Jahre sowie die aktuelle wirtschaftliche Situation forderten noch mehr Achtsamkeit im 

Zusammenhang mit einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwendung der finanziellen 

Mittel. 

Da die Vereine wichtige Aufgaben in der Gemeinde und für die Gemeinde erfüllen, konnten freiwillige 

Leistungen nicht zur Gänze eingestellt werden.  

 

3. Beschreibung des Haushaltes: 

 

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: 

Durch die Zunahme von Bestattungsfällen ergab sich ein höherer Personalkostenersatz als veranschlagt. 

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters wurden Euro 17.600,00 nicht verbraucht. Ungeplante 

Einnahmen durch eingelöste Bebauungsverpflichtungen Euro 20.900,00. Mehreinnahmen Grundsteuer B 

Euro 46.400,00, Kommunalsteuer Euro 92.000,00 und Ertragsanteile 37.300,00. 

 

Zusätzliche Tilgung des Regionalfondsdarlehens in Höhe von Euro 118.500,00. 

 

3.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: 

 



6 
 

4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:1 

 

4.1. Summe der Erträge und Aufwendungen: 

 

Erträge:  €  9.955.046,85 

Aufwendungen:  € 9.079.196,51 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 104.416,96 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 571.545,02 
 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:2 € 408.722,28 

 

4.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): 

 

Einzahlungen: €  9.285.285,72 

Auszahlungen:  € 8.838.624,89 
 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:3 € 446.660,83 

 

4.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)  

 

Einzahlungen: € 2.891.949,87 

Auszahlungen:  € 2.775.480,04 
 

 

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:4 € 116.469,83 

 

4.4. Veränderung an Liquiden Mitteln: 5  

 

Anfangsbestand liquide Mittel: € 4.296.635,19 

Endbestand liquide Mittel:  € 4.854.765,85 

davon Zahlungsmittelreserven  € 3.230.888,54 

 

4.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: 

 

4.6. Vermögensrechnung:6 

Summe AKTIVA7: € 29.311.446,62 

Summe PASSIVA8:  € 29.311.446,62 

Nettovermögen (Ausgleichsposten)9 € 12.158.019,16 

 

4.7. Analyse des Vermögenshaushaltes: 

 

4.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden: 

 

 
1 Übernahme der Daten aus dem Rechnungsabschluss 2025. 
2 Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.  
3 Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.  
4 Entspricht dem SALDO 6 gemäß Anlage 1b VRV 2015.  
5 Entspricht dem SALDO 7 gemäß Anlage 1b VRV 2015.  
6 Gemäß Anlage 1c VRV 2015. 
7 Ebene SU. 
8 Ebene SU. 
9 Position C. 



7 
 

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der 

Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:  

 

 

Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 1.4.2026 den Antrag 
auf Feststellung der Jahresrechnung. 
 

Abstimmung: einstimmig 
 
Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann bedankt sich für die umsichtige Arbeit bei Hr. FV Holzer. 
 
 

6. Umwidmungen 
 
Im Jahr 2025 wurden insgesamt 8 Umwidmungsverfahren bei der Abteilung 15 – Fachliche 
Raumordnung – beim Amt der Kärntner Landesregierung zur Vorprüfung weitergeleitet.  
Die Anträge 4, 5 und 8 wurden durch die Fachliche Raumordnung grundsätzlich positiv 
abgeschlossen und werden zurzeit (Zeitraum vom 10.03.2026 bis 08.04.20026) wie folgt 
kundgemacht: 
 
4/2025 Umwidmung der Grundstücke Nr. 748 und 749 tw., beide KG 72200 Wölfnitz im 
Gesamtausmaß von ca. 1.501 m² von bisher „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland“ in „Grünland – Reit- und Turnierplatz“ (Antragsteller Sebastian 
und Nina Graf) 
5/2025 Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1215/1, KG 72184 Thon im Ausmaß 
von ca. 2.000 m² von bisher „Grünland – Hundeabrichteplatz (mit Hochbauten)“ in „Bauland 
– Gewerbegebiet“ (Antragsteller Ing. Josef Karnitschnig) 
8/2025 Umwidmung der Grundstücke Nr. 443, 444, 445 und .58, alle KG 72113 Grafenstein im 
Gesamtausmaß von ca. 4.389 m² von bisher „Bauland - Wohngebiet“ in „Bauland – 
Dorfgebiet“ (von amtswegen; Richtigstellung Hofstellenwidmung Ing. Josef Karnitschnig) 
 
Für die Umwidmung 4/2025 sind folgende Fachgutachten erforderlich: 
Abteilung 8 – UA SE – Schall- und Elektrotechnik 
Abteilung 12 – UA Wasserwirtschaft KL. 
 
Für die Umwidmung 5/2025 ist folgendes Fachgutachten erforderlich: 
Abteilung 12 – UA Wasserwirtschaft KL 
Zudem ist für die Umwidmung 5/2025 mit dem Grundeigentümer eine Vereinbarung zur 
Sicherstellung der widmungsgemäßen Verwendung des beantragten Grundstückes mit einer 
Kautionshöhe von EUR 12,00 je m² abzuschließen. 
 
Vorbehaltlich der positiven Stellungnahmen bzw. der Bebauungsvereinbarung (Antrag 5/20025) 
werden die Anträge an das Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 7 -Wirtschaftsstandort* 
zur Genehmigung weitergeleitet. 
*Mit 1.01.20026 Zusammenlegung der Abteilung 15 mit der Abteilung 7) 
 
Die Diskussion betreffend der angestellten Widmungsabsicht in Bauland-Gewerbegebiet bei 
Antrag 5/2025 soll eine Entscheidung erst dann getroffen werden, wenn die erforderlichen 
Fachgutachten, eine besicherte privatrechtliche Vereinbarung sowie ein konkret verfolgbares 
Nutzungskonzept, vorliegt. 
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Ebenso ist die Vorlage der Fachgutachten bei Antrag 4/2025 Voraussetzung, um die 
Beschlussfassung im Gemeinderat zu verfolgen. 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Beschlussfassung der Widmungsänderung für Antrag 8/2025. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

7. Ländliches Wegenetz – Sanierung 2026 
 
Im Zusammenhang mit den anstehenden Sanierungen gefördert durch das ländliche Wegenetz 
sind für 2026 nachstehende Vorhaben vorgesehen: 
Die Förderung seitens des Landes besteht zu 40% 

• Rissesanierung auf den betreuten Wegen des ländlichen Wegemodells 
Auftragsvolumen ca. € 15.000,-- 
 

• Hofzufahrten Truttendorf 
Laut Kostenschätzung € 150.000,-- 
 

• Sanierung Verbindungsweg Aich Unterfischern 
Laut Kostenschätzung € 340.000,-- 
 
Bei Umsetzung aller Vorhaben müsste die Marktgemeinde Grafenstein € 303.000,- als Eigenmittel 
aufbringen. 
 
Finanzierungsplan: 
KIP Mittel   € 120.000,-- 
Ergebnis RA2025 € 183.000,--   nach Abklärung mit Aufsichtsbehörde 
   € 303.000,-- 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Umsetzung der vorstehenden Maßnahmen bei Bestätigung des Finanzierungsplanes 
durch die Aufsichtsbehörde. 
 
Abstimmung: einstimmig  
 
 

8. Gewerbepark Grafenstein Süd – Grundstückstransfer 
 
Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann übergibt das Wort an Hr. AL Ing. Mag. Tischler. 
 
Im Gewerbepark Grafenstein Süd haben seit Nov. 2025 im südlichen Bereich die Firmen 
Pehlinkop, Mietfux Stückler, Baumpflege Fischer begonnen ihre Betriebsobjekte zu errichten. 
Im nördlichen Bereich wurde mit den derzeit noch nicht in Betrieb befindlichen 
Grundstücksinhabern betreffend die Umsetzung ihrer Tätigkeiten mehrmals Gespräche geführt. 
Die wirtschaftliche Situation und auch andere Umstände sind dafür verantwortlich, dass die 
Umsetzung in Form der Errichtung von Betriebsobjekten noch nicht erfolgt ist. 
Die Grundeigentümer sind auch bereit die Grundstücke unter der Prämisse der Einhaltung des 
Betriebsmodells der Marktgemeinde Grafenstein, was auch einen Beitritt bei Abschluss von 
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Weiterverkauf an einen Interessenten bedingt, zu veräußern. Zwischenzeitlich sind wieder 
Interessenten für Gewerbegrundstücke vorstellig geworden. 
 

• Grundstücksübertragung Oberekar-Alic 
 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Genehmigung des vorstehenden Kaufvertrages sowie eventueller Ergänzungen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
  



10 
 

9. Vereinbarung ÖAMTC – Fahrrad-Selfservice-Station 
 
Im Bereich des Kreisverkehrs beim Schotterparkplatz soll für die Radfahrer eine Servicestation 
errichtet werden. Die Servicestation wird vom ÖAMTC zur Verfügung gestellt. Seitens der 
Marktgemeinde Grafenstein wird das Fundament, durch den Bauhof errichtet. 
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Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 1.4.2026 den Antrag 
auf Genehmigung der vorstehenden Vereinbarung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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10. Vereinbarung KNG – Nutzung öffentliches Gut 
 

• Errichtung einer Trafostation im Bereich Gewerbepark Grafenstein Süd 
 
Die KNG hat aufgrund des Strombedarfes im Gewerbepark Grafenstein Süd durch die 
zwischenzeitlich angesiedelten Betriebe die Notwendigkeit der Verstärkung an 
Anschlussleitungen. Die Errichtung einer Trafostation ist auf der Parzelle 687/2, KG 72190 
geplant. 
Als Entschädigungsleistung wird ein Betrag von € 1.780,-- geboten. 
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Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Genehmigung der vorstehenden Vereinbarung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
 

• Errichtung einer Trafostation im Bereich Gewerbepark Dolina 
 
Die KNG hat aufgrund des Strombedarfes im Gewerbepark Grafenstein Dolina durch die 
zwischenzeitlich angesiedelten Betriebe die Notwendigkeit der Verstärkung an 
Anschlussleitungen. In der Parzelle 274/4, KG Replach soll ein Doppelkabelzug 20kV verlegt 
werden, dafür wird seitens der KNG eine Vereinbarung zur Genehmigung vorgelegt. Als 
Kostenersatz erhält die Marktgemeinde Grafenstein einen Betrag von € 1045,30 für die 
Leitungsrechteinräumung und Entschädigung. Der dort befindliche Straßenkörper wird 
ganzflächig wieder hergestellt. 
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Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Genehmigung der vorstehenden Vereinbarung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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11. Vereinbarung GSZ- IKZ-Rahmenvereinbarung 
 
Für den Bereich zur Abdeckung von Personalknappheiten im Bereich der Elementarpädagogik 
wurde im GSZ ein Personalpool eingerichtet und die angehörigen Gemeinden können sich bei 
Bedarf daraus bedienen und es ist so besser gewährleistet, dass das Angebot der Bereitstellung 
von Kinderbetreuungsplätzen bestehen kann. 
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Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Genehmigung und Abschluss der IKZ-Rahmenvereinbarung. 
 
Abstimmung: einstimmig 
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12. Partnerschaftsvertrag Verbund Green Power Österreich GmbH 
 
Mit der Verbund Green Power Österreich GmbH wurde schon im Vorjahr ein vorgelegter Entwurf 
für einen Partnerschaftsvertrag seitens des Gemeinderates zugestimmt. 
Nunmehr liegt ein endgültiger Entwurf zur abermaligen Genehmigung vor, um in weiterer Folge 
die Umsetzung eines Photovoltaik-Parks zu realisieren. 
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Diskussion:  
Hr. Maurel erkundigt sich, ob für jedes Projekt ein neuer Vertrag abzuschließen ist? 
Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann teilt mit, dass dies erst im Fall eines neuen Vertragspartners 
notwendig ist. 
 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Genehmigung der vorgelegten privatwirtschaftlichen Vereinbarung. 
 
Abstimmung: einstimmig 

 
 

13. Interkommunaler Gewerbepark INKOBA 
 
Die Gemeinden Maria Saal, Poggersdorf, Magdalensberg, Ebenthal, Grafenstein und die Stadt 

Klagenfurt haben sich zu einem Zusammenschluss für die Errichtung eines interkommunalen 

Gewerbeparks kurz INKOBA entschlossen. Es wurden Absichtsbekundungen im Zusammenhang 

der Entwicklung Regionaler Leitbilder unter Beitritt des Landes von den Bürgermeistern 

unterzeichnet. 

Nunmehr werden in weiterer Folge Flächen eruiert, die sowohl potenzielle Gewerbegebiete als 

auch Ersatzflächengebiete darstellen können. 

In weiteren Besprechungen soll auch die Umsetzung, die Form des Betriebes und der 

Zusammenarbeit auf breiter regionaler Basis manifestiert werden. 

Bereits bestehenden Gewerbeflächen aber auch noch zu entwickelnde Flächen, welche bereits 

angedacht wurden, sollen im Einflussbereich der jeweiligen Gemeinden bleiben. Die mögliche 

Vermarktung könnte aber durch die Institution INKOBA erfolgen. 

Weitere Workshops sollen noch folgen. 

 

Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 
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14. Radwegführung-Anbindung Drauradweg-Eisenbahnbrücke 
 
Für die Umsetzung des Projektes Radwegführung-Anbindung Drauradweg-Eisenbahnbrücke 

wurde zwischenzeitlich ein Fördermodell bzw. 2 Varianten ausgearbeitet. Die wasserrechtlichen 

Einreichunterlagen wurden auch der Behörde zur Beurteilung übermittelt. 

Abhängig von der Auswahl des Fördermodells wird eine zu beschließende Vereinbarung 

aufgestellt. 

Variante 1: 
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Diskussion:  

Hr. Nikel erkundigt sich, ob es bezüglich der Umsetzung schon Gespräche gegeben hat. 

Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann informiert, dass der erste Teil vor dem Ausbau der 

Eisenbahnbrücke befestigt werden soll. Verschiedene Förderungen sollen in Anspruch 

genommen werden. 

Hr. Maurel möchte wissen, ob in den beteiligten Gemeinden bereits Beschlüsse gefasst wurden. 

Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann gibt bekannt, dass diesbezüglich keine Informationen vorliegen. 

Hr. Drössel fragt, ob alle beteiligten Gemeinden dieselbe Variante wählen müssen? 

Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann nimmt an, dass keine Gemeinde die kostspieligere Variante 

wählen wird. 

 

Antrag:  

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 1.4.2026 der Variante 2 den Vorzug gegeben. 

Wobei die Erhaltung der Eisenbahnbrücke, in weiterer Folge bei einer noch abzuschließenden 

Vereinbarung, nicht an die Gemeinden übertragen werden darf.  

 

Abstimmung: einstimmig 
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15. Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut 
 
 

MARKTGEMEINDE GRAFENSTEIN 
Bezirk Klagenfurt 

ÖR-Valentin-Deutschmann-Platz 1 
9131 Grafenstein 

Tel: 04225/2220, Fax: 04225/2220-20 
e-mail: grafenstein@ktn.gde.at 

 

 

Zahl: 004-1/1/2026 – 15 / Übernahme v. Grundstücken in das öffentliche Gut 

 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Grafenstein, vom 9.4.2026, AZ.: 004-1/1/2026 
mit welcher die in der Vermessungsurkunde der Vermessungskanzlei Kraschl&Schmuck 
ZT GmbH, Sterneckstraße 25/1/4, 9020 Klagenfurt, GZ 1322/24A vom 28.11.2025, 
ausgewiesenen Teilflächen in das öffentliche Gut übernommen. 
 
Gemäß §§ 3, 5 und 22 des Kärntner Straßengesetzes 2017 – K-StrG 2017, LGBl. 8/2017, 
in Verbindung mit den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-
AGO, LGBl. 66/1998, in der Fassung LGBl. 80/2019, wird verordnet: 
 

§ 1 
Die Trennstücke der Parzellen der KG 72113 werden wie im Teilungsplan GZ: 1322/24A 
in das öffentliche Gut (Verbindungsweg) übernommen und den angrenzenden EZ 
zugeschrieben. 
 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen worden ist. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 
 

Digital kundgemacht am: 

 
Antrag: 
Der Gemeindevorstand stellt aufgrund des einstimmigen Sitzungsbeschlusses vom 1.4.2026 den 
Antrag auf Übernahme der Trennstücke 1-3 in das Öffentliche Gut, wie im Teilungsplan der 
Kraschl&Schmuck ZT GmbH, GZ 1322/24A dargestellt und ausgewiesen zu stellen sowie die 
Beschlussfassung der Verordnung. 
 
Abstimmung: einstimmig  

mailto:grafenstein@ktn.gde.at
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16. Personalangelegenheiten 
 
nicht öffentlich! 
 
 

17. Allgemeines  
 
 Verleihung des Kärntner Lorbeer in Gold 

Hr. Walter Kulterer wurde der Kärntner Lorbeer in Gold für 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
als Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes OG Grafenstein verliehen. 
 

 Amtsübergabe Bürgermeister 
Wie bereits in einer Aussendung der Liste Deutschmann mitgeteilt wurde, ist für Oktober die 
Amtsübergabe vorgesehen. Der genaue Ablauf wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

 Blumenolympiade 
Auch dieses Jahr wird im Gemeindegebiet die Blumenolympiade stattfinden. Um rege 
Teilnahme wird ersucht. 

 
 
 

Hr. Bgm. ÖR Mag. Deutschmann bedankt sich für die konstruktive Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
Ende der Sitzung 20:41 Uhr Uhr 
 
 

Die Schriftführerin: 

 

 

Andrea Schnögl 

Der Bürgermeister: 

 

 

ÖR Mag. Stefan Deutschmann 

 

Die Protokollfertiger: 

 

 

Oliver Kritzler, MSc. Stefan Michor 

 
 

 
 

 


